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Beschluss 
des Bundesrates 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Richtlinie 2009/38/EG betreffend die 
Einsetzung und Arbeitsweise Europäischer Betriebsräte und die 
wirksame Durchsetzung der Rechte auf länderübergreifende 
Unterrichtung und Anhörung 

COM(2024) 14 final; Ratsdok. 5837/24 

Der Bundesrat hat in seiner 1043. Sitzung am 26. April 2024 gemäß 

§§ 3 und 5 EUZBLG die folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. Der Bundesrat ist sich mit der Kommission darin einig, dass es der derzeit gel-

tende Rechtsrahmen Europäischen Betriebsräten nicht hinreichend ermöglicht, 

ihre Rechte gegenüber der Leitungsebene in multinationalen Unternehmen 

wirksam durchzusetzen. Er gibt zu bedenken, dass wichtige strategische Ent-

scheidungen immer häufiger nicht mehr nur vom nationalen Management, son-

dern in europäischen oder globalen Unternehmenszentralen getroffen werden. 

Der Bundesrat weist zugleich darauf hin, dass nach Angaben der Kommission 

nur ein Fünftel der Europäischen Betriebsräte vor einer Entscheidung des Ma-

nagements konsultiert wurde. Er spricht sich deshalb dafür aus, die Mitbestim-

mung in Europa weiterzuentwickeln und die Rolle der Europäischen Betriebsrä-

te als Gremien der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen zu stärken. 

2. Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommission einen Vorschlag zur Überarbei-

tung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte vorgelegt hat und so die 

Rechte der über 1.000 Europäischen Betriebsräte und die Verfahren zur Unter-



Drucksache 86/24 (Beschluss)  - 2 - 
 

 

richtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in gemein-

schaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen stärken will. 

3. Der Bundesrat ist der Überzeugung, dass es weiter starke Gewerkschaften und 

Betriebsräte braucht, um die bevorstehenden Transformationsprozesse eng zu 

begleiten und die Mitbestimmung von Beschäftigten zu garantieren. Er unter-

streicht, dass die EU-weite Stärkung der Demokratie am Arbeitsplatz ein wich-

tiger Baustein ist, um die anstehenden Veränderungen in der Arbeitswelt ge-

recht zu gestalten und das Vertrauen in demokratische Strukturen zu stärken. 

Der Bundesrat setzt sich dafür ein, dass betriebliche Mitbestimmung als Mehr-

wert für Unternehmen verstanden und nicht als Hürde wahrgenommen wird. 

4. Der Bundesrat unterstreicht die von der Kommission vorgeschlagene Verpflich-

tung der zentralen Unternehmensleitung, Europäische Betriebsräte mit den not-

wendigen finanziellen und materiellen Ressourcen für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben auszustatten, inklusive der Übernahme von Rechtskosten. Er weist 

darauf hin, dass fehlende finanzielle Mittel Europäische Betriebsräte oft davon 

abhalten, ihre Rechte gerichtlich geltend zu machen. 

5. Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommission für Europäische Betriebsräte ei-

nen geregelteren Zugang zum Gerichtswesen vorsieht. Er erkennt an, dass die 

Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen müssen, wie Europäische Betriebsrä-

te gerichtliche und gegebenenfalls Verwaltungsverfahren anstrengen können. Er 

gibt zu bedenken, dass das Fehlen wirksamer Rechtsbehelfe, der fehlende Zu-

gang zur Justiz und die damit verbundene oft langwierige Suche nach zuständi-

gen Gerichten eine erhebliche Hürde für Europäische Betriebsräte darstellt, um 

ihre Rechte durchzusetzen. 

6. Der Bundesrat spricht sich für die von der Kommission vorgeschlagene Strei-

chung der Übergangsregelungen für die freiwilligen Abkommen aus, die vor 

dem Inkrafttreten der geltenden Richtlinie von 2009 bestanden. Er weist darauf 

hin, dass nach Aussage der Kommission 220 Vereinbarungen dieser Art in der 

EU existieren, die nicht von der bestehenden Richtlinie erfasst werden. Der 

Bundesrat betont, dass aufgrund der Streichung der Übergangsregelungen zu-

sätzlich 5,4 Millionen Beschäftigte in 320 multinationalen Unternehmen die 

Einrichtung eines Europäischen Betriebsrates beantragen können. 
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7. Der Bundesrat erkennt an, dass bei der Wahl und Bestellung der Mitglieder des 

besonderen Verhandlungsgremiums eine ausgewogene Vertretung von Frauen 

und Männern anzustreben ist. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Einführung 

einer festen Quote die Schaffung Europäischer Betriebsräte erschweren könnte. 

8. Der Bundesrat betont die Notwendigkeit, eine Vereinbarung zu Europäischen 

Betriebsräten oder zu Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer auch in transnationalen Franchise- oder Joint-

Venture-Unternehmen zu treffen. Er ist der Ansicht, dass der Anwendungsbe-

reich der Richtlinie dahingehend präzisiert werden sollte, um eine klare Anlei-

tung für die nationale Umsetzung und individuelle Vereinbarungen auch für 

diese Unternehmensformen zu geben. 

9. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich in den Verhandlungen für eine 

zweijährige Umsetzungsfrist einzusetzen. 

10. Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission. 


